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1 Steuerliche Neuregelungen fur Arbeitnehmer ab 2020

Zum 01.01.2020 traten verschiedene steuerliche Anderungen in Kraft. Die wichtigsten Neuregelungen fiir
Arbeitnehmer im Uberblick:

Fur Alleinstehende steigt der Grundfreibetrag von 9.168 Euro auf 9.408 Euro. Eine Steuerbelastung tritt so-
mit erst ein, wenn ein Alleinstehender Uber ein zu versteuerndes Einkommen von mehr als 9.408 Euro ver-
fligt. Bei Eheleuten verdoppelt sich der Betrag auf 18.816 Euro.

Die Freibetrage fur Kinder werden fur das Jahr 2020 von derzeit 7.620 Euro auf 7.812 Euro angehoben. Der
Hochstbetrag fur die steuerliche Beriicksichtigung von Unterhaltsleistungen an andere unterhaltsberechtigte
Personen erhéht sich auf 9.408 Euro.

Die Verpflegungspauschalen fiir auswartige Tatigkeiten werden heraufgesetzt. Fir Tage mit mehr als acht
Stunden Abwesenheit sowie fiir An- und Abreisetage steigt die Pauschale von 12 auf 14 Euro, fir Reisetage
mit ganztagiger Abwesenheit von 24 auf 28 Euro. In dieser Héhe kann Verpflegungsmehraufwand vom Ar-
beitgeber steuerfrei ersetzt bzw. durch den Arbeitnehmer in der Steuererklarung als Werbungskosten gel-
tend gemacht werden.

Uberlasst ein Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer ein Elektro- oder extern aufladbares Hybridelektrofahrzeug
als Dienstwagen, kann der Arbeitnehmer kiinftig durch eine noch weitergehende Ermafigung bei der Dienst-
wagenbesteuerung profitieren. Die Bemessungsgrundlage fir den geldwerten Vorteil aus der Privatnutzung
solcher Fahrzeuge bleibt grundsatzlich halbiert, bei bestimmten Elektrofahrzeugen betréagt sie kinftig sogar
nur ein Viertel. An Stelle von 1 % fur Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor ist also nur 0,5 oder sogar nur 0,25
% des Listenpreises pro Monat als Arbeitslohn anzusetzen.

Sachbeziige in Form von Gutscheinen und Geldkarten kdnnen Arbeitgeber ihren Arbeithehmern weiterhin
bis maximal 44 Euro im Monat steuerfrei gewahren. Voraussetzung dafur ist kiinftig, dass diese Zuwendun-
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gen zusatzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewahrt werden, ausschlie3lich zum Bezug von Wa-
ren oder Dienstleistungen berechtigen und dass Geldkarten keine Barauszahlungs- oder Wandlungsfunktion
in Geld haben.

Ehegatten/Lebenspartner diirfen ab dem kommenden Jahr mehr als einmal im Kalenderjahr ihre Lohnsteuer-
klasse wechseln. Unabhéngig vom Vorliegen besonderer Griinde kénnen sie damit unterjahrig die Steuerlast
im Rahmen der gesetzlichen Regelungen optimieren.

2 Steuerliche Behandlung von Arbeitszeitkonten bei Gesellschafter-Geschaftsfiihrern

Arbeitszeitkonten dienen dem Zweck, zukiinftig erdienten Arbeitslohn nicht auszubezahlen, sondern ,anzu-
sparen” und fir langere Freistellungen von der Arbeit zu verwenden. Darunter fallen nicht sog. Flexi- und
Gleitzeitkonten, die die werktagliche oder wochentliche Arbeitszeit gestalten.

Die Oberfinanzdirektion Frankfurt hat zur steuerlichen Behandlung von Arbeitszeitkonten Stellung genom-
men und darauf hingewiesen, dass fir beherrschende Gesellschafter-Geschéftsfiihrer die Vereinbarung ei-
nes Arbeitszeitkontos lohn-/einkommensteuerrechtlich von der Finanzverwaltung nicht anerkannt wird. Ent-
sprechende Ruckstellungen der Gesellschaft fihren daher zum Vorliegen einer verdeckten Gewinnausschiit-
tung (VGA).

Bei nichtbeherrschenden Gesellschafter-Geschéftsfiihrern ist nach den allgemeinen Grundsétzen zu prufen,
ob eine vGA vorliegt. Liegt keine vor, sind Vereinbarungen Uber die Einrichtung von Zeitwertkonten lohn-/ein-
kommensteuerlich grundsatzlich anzuerkennen.

3 Aufwendungen der Erstausbildung sind keine Werbungskosten

Auf diese Entscheidung wurde lange gewartet. Vor dem Bundesverfassungsgericht wurde dariiber gestritten,
ob die Aufwendungen einer Erstausbildung als Werbungskosten abzugsféahig sein sollten. Am 10.01.2020
hat das Bundesverfassungsgericht nun seine Entscheidung dazu veréffentlicht. Sie fallt nicht im Sinne der
Steuerzahler aus.

Das Bundesverfassungsgericht entschied, dass die Vorschrift des § 9 Abs. 6 EStG, wonach Aufwendungen
fur die erstmalige Berufsausbildung oder fur ein Erststudium, welches zugleich eine Erstausbildung vermit-
telt, nach dem Einkommensteuergesetz nicht als Werbungskosten abgesetzt werden kénnen, nicht gegen
das Grundgesetz versto3t. Ebenso sei auch die Begrenzung des Sonderausgabenabzugs fir Erstausbil-
dungskosten auf einen Hochstbetrag von 4.000 Euro in den Streitjahren (seit dem Veranlagungszeitraum
2012 bis zur H6he von 6.000 Euro) verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden.

4 Vorlaufigkeitsvermerk nach Soli-Musterklage - Steuerzahler missen keine Einspriche mehr ein-
legen

Wegen einer Musterklage, die beim Bundesverfassungsgericht anhangig ist, gibt es einen sog. Vorlaufig-

keitsvermerk. D. h., Steuerbescheide bleiben hinsichtlich des Solidaritatszuschlags automatisch offen. Die-

sen Vorlaufigkeitsvermerk finden Steuerzahler im ,Kleingedruckten” ihres Steuerbescheids. Individuelle Ein-

spriiche gegen die Steuerbescheide sind daher prinzipiell nicht mehr erforderlich.

Seit Sommer 2019 ist zudem eine Musterklage beim Finanzgericht Nirnberg anhéngig. Diese richtet sich
gegen die Soli-Vorauszahlungen, die das Finanzamt in einem konkreten Fall fir das Jahr 2020 festgesetzt
hatte. Mit einem Fortgang des Gerichtsverfahrens ist demnéchst zu rechnen.

5 Lohnsteuerliche Behandlung von unentgeltlichen oder verbilligten Mahlzeiten von Arbeitnehmern
ab 2020

Die Sachbezugswerte ab Kalenderjahr 2020 sind durch die Elfte Verordnung zur Anderung der Sozialversi-

cherungsentgeltverordnung vom 29.11.2019 festgesetzt worden. Darauf weist das Bundesministerium der

Finanzen hin. Mahlzeiten, die arbeitstaglich unentgeltlich oder verbilligt an Arbeitnehmer abgegeben werden,
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sind mit dem anteiligen amtlichen Sachbezugswert zu bewerten. Der Wert fir Mahlzeiten, die ab Kalender-
jahr 2020 gewahrt werden, betragt fir ein Mittag- oder Abendessen 3,40 Euro und fir ein Frihstiick 1,80
Euro.

6 Ab 2020 wesentliche Anderungen fiir Arbeitgeber durch das Biirokratieentlastungsgesetz Ill

Durch das Burokratieentlastungsgesetz lll ergeben sich u. a. Anderungen fiir Arbeitgeber, wie z. B. die An-
hebung der Grenzen zur Lohnsteuerpauschalierung bei kurzfristiger Beschaftigung. Danach ist eine 25-pro-
zentige Pauschalierung der Lohnsteuer zulassig, wenn der durchschnittliche Arbeitslohn je Arbeitstag 120
Euro (bisher 72 Euro) nicht Gibersteigt. Au3erdem erfolgt eine Erhéhung des pauschalierungsfahigen durch-
schnittlichen Stundenlohns von 12 auf 15 Euro.

Arbeitgeber kdnnen die Beitrage fiir eine Gruppenunfallversicherung mit einem Pauschsteuersatz von 20
Prozent erheben, wenn der steuerliche Durchschnittsbetrag ohne Versicherungssteuer ab 2020 im Kalender-
jahr 100 Euro (bisher 72 Euro) nicht Ubersteigt.

Die Steuerbefreiung fur betriebliche Gesundheitsférderung wurde ebenfalls angehoben. Der Steuerfreibetrag
wird ab 2020 jahrlich von 500 Euro auf 600 Euro angehoben. Damit die Steuerbefreiung gilt, missen diese
MalRnahmen zertifiziert sein.

Arbeitgeber kénnen bereits ab 2020 unter Verzicht auf den Abruf der ELStAM die Lohnsteuer fur Bezlge
von kurzfristigen, im Inland ausgeiibten Tatigkeiten beschréankt Steuerpflichtiger (max. 18 zusammenhan-
gende Arbeitstage), die einer auslandischen Betriebsstatte zugeordnet sind, mit einem Pauschsteuersatz
von 30 Prozent des Arbeitslohns erheben.

7 Ausgabepflicht von Kassenbelegen kann bei Vorliegen von sachlichen Héarten entfallen

Die Bundesregierung erklarte auf Anfrage, dass auf die Pflicht zur Ausgabe von Kassenbelegen im Fall des
Vorliegens sog. sachlicher Harten in Ausnahmefallen verzichtet werden kann. Solche Harten lagen vor,
wenn durch héhere Gewalt eine Belegausgabe nicht mdglich sei, z. B. bei Stromausfall, Wasserschaden,
Ausfall der Belegausgabe-Einheit oder wenn die Belegausgabepflicht fur den Steuerpflichtigen im konkreten
Einzelfall unzumutbar sei. Dies werde von der zustandigen Finanzbehoérde gepriift.

Kosten kénnten im Rahmen einer Darlegung der Harte als ein Teilaspekt berlcksichtigt werden, ebenso die
Ziele Abfallvermeidung und nachhaltiger Umgang mit Ressourcen. Es sei jedoch immer im jeweiligen Einzel-
fall zu priifen, inwieweit eine Harte fir den jeweiligen Steuerpflichtigen vorliege.

Beim Finanzamt kann eine Befreiung von der Belegausgabe beantragt werden, wenn die Belegausgabe eine
L~unzumutbare Harte" darstellt, weil dadurch z. B. lange Warteschlangen oder hohe Entsorgungskosten ent-
stehen.

8 Dreijahrige Renovierungsphase - keine Erbschaftsteuerbefreiung fur ein Familienheim

Das Finanzgericht Minster entschied, dass der Erwerb eines Familienheims nicht steuerbefreit ist, wenn der
Erbe das Objekt erst nach einer dreijahrigen Renovierungsphase bezieht.

Im Streitfall war der Klager Alleinerbe seines Vaters, der eine Doppelhaushélfte bis zu seinem Tod im Jahr
2013 bewohnt hatte. Die angrenzende Doppelhaushélfte bewohnte der Klager bereits mit seiner Familie. Der
Klager verband beide Doppelhaushélften und nahm in der Halfte des verstorbenen Vaters umfangreiche Sa-
nierungs- und Renovierungsarbeiten - teilweise in Eigenleistung - vor. Seit Abschluss dieser Arbeiten in 2016
nutzt der Klager das gesamte Haus als einheitliche Wohnung. Das beklagte Finanzamt versagte die Erb-
schaftsteuerbefreiung fir ein Familienheim wegen der Verzdgerung. Die Klage blieb vor dem FG Munster
erfolglos.

9 Tipps zum Einldsen von Geschenkgutscheinen

Haben Sie an Weihnachten einen Gutschein geschenkt bekommen? Dann sollten Sie darauf achten, diesen
rechtzeitig einzulésen.
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In der Regel ist auf dem Gutschein oder in den Allgemeinen Geschéaftsbedingungen (AGB) vermerkt, bis
wann der Gutschein einzuldsen ist. Wenn nicht, gilt die gesetzliche Verjahrungsfrist von drei Jahren. Sie be-
ginnt immer am Ende des Jahres, in dem der Gutschein gekauft wurde. Bei Gutscheinen mit einer kiirzeren
Einlose-Frist darf diese nicht zu knapp bemessen sein, sonst ist sie unwirksam. Laufzeiten von weniger als
einem Jahr sind in der Regel zu knapp und damit unwirksam. Es gilt dann die gesetzliche Verjahrungsfrist.

Bei Gutscheinen Uber einen bestimmten Geldbetrag sind Teileinlésungen méglich. Das gilt jedenfalls dann,
wenn diese dem Handler zumutbar sind und keinen Verlust fiir ihn bedeuten. Das Restguthaben wird dann
in der Regel auf dem Gutschein vermerkt. Ein Anspruch auf Auszahlung der restlichen Gutscheinsumme be-
steht jedoch meist nicht.

Grundsatzlich kann man sich einen Gutschein nicht auszahlen lassen. Denn geschuldet wird in erster Linie
die Ware. Wenn der Aussteller des Gutscheins aber die Ware oder Dienstleistung nicht mehr liefern kann,
kann der Beschenkte sich stattdessen den Geldwert auszahlen lassen.

10 "Crowdworker" ist kein Angestellter

Eine Vereinbarung eines "Crowdworkers" mit dem Betreiber einer Internetplattform, die keine Verpflichtung
zur Ubernahme von Auftragen enthélt, begriindet kein Arbeitsverhaltnis. Dies entschied das Landesarbeits-
gericht Mldnchen.

Vor dem LAG Minchen hatte ein Mikrojobber darauf geklagt, Angestellter der Internetfirma zu sein, die ihm
die Jobs vermittelte. Der Klager machte nach der Vermittlung durch die Plattform u. a. Fotos von Tankstellen
und Markten, um sie zur Uberpriifung der jeweiligen Warenprasentation weiterzuleiten - und verdiente in 20
Stunden/Woche rund 1.800 Euro monatlich. Als die Plattform die Zusammenarbeit mit ihm beenden wollte,
erhob er erfolglos Klage.

11 Entgeltfortzahlung auch bei weiterem Krankheitsfall auf sechs Wochen beschréankt

Grundsatzlich ist der gesetzliche Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall auch dann auf die Dauer
von sechs Wochen beschrankt, wenn wahrend bestehender Arbeitsunfahigkeit eine neue, auf einem ande-
ren Grundleiden beruhende Krankheit auftritt, die ebenfalls Arbeitsunfahigkeit zur Folge hat (Grundsatz der
Einheit des Verhinderungsfalls).

Ein neuer Entgeltfortzahlungsanspruch entsteht nur dann, wenn die erste krankheitsbedingte Arbeitsverhin-
derung bereits zu dem Zeitpunkt beendet war, zu dem die weitere Erkrankung zur Arbeitsunfahigkeit fiihrte.
So entschied das Bundesarbeitsgericht.

Es hielt die Revision der Kléagerin nicht fir begriindet. Wenn ein Arbeitnehmer krankheitsbedingt arbeitsunfa-
hig sei und sich daran in engem zeitlichen Zusammenhang eine im Wege der ,Erstbescheinigung” attestierte
weitere Arbeitsunfahigkeit anschlieRe, misse der Arbeithehmer darlegen und beweisen, dass die vorange-
gangene Arbeitsunféahigkeit im Zeitpunkt des Eintritts der weiteren Arbeitsverhinderung geendet hatte. Dies
sei der Klagerin im vorliegenden Fall nicht gelungen. Eine Untersuchung der Klagerin durch den behandeln-
den Arzt bei der Feststellung der attestierten Arbeitsunféhigkeit sei nicht erfolgt.

12 Hoheres Elterngeld bei monatlichen Umsatzbeteiligungen

Das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen entschied, dass Arbeithnehmer, die neben ihrem Angestell-
tengehalt monatliche Umsatzbeteiligungen erhalten, Anspruch auf ein héheres Elterngeld haben.

Eine angestellte Zahnarztin hatte von ihrem Arbeitgeber eine Grundvergitung von 3.500 Euro/Monat und
Umsatzbeteiligungen erhalten, die zwischen rd. 140 Euro und 2.300 Euro/Monat schwankten. Nach der Ge-
burt ihres Kindes beantragte sie Elterngeld. Bei der Berechnung blieben die Umsatzbeteiligungen unbertick-
sichtigt. Die Behdrde vertrat die Auffassung, dass dieser Teil des Einkommens steuerlich als ,sonstige Be-
zuge" behandelt werde und das Elterngeld damit nicht erhdhe. Als laufende Beziige kdnnen diese auch des-
halb nicht angesehen werden, da sie nur bei Uberschreitung bestimmter Mindestbetrage gezahlt wiirden.
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Das Gericht gab jedoch der Klagerin Recht. Bei den Umsatzbeteiligungen handele es sich hier um laufenden
Arbeitslohn, da die Beteiligungen nach den arbeitsvertraglichen Vereinbarungen jeweils bezogen auf einen
Monat berechnet und gezahlt wiirden. Die Beteiligung sei damit einem Lohnzahlungszeitraum zugehérig und
miisse dem Arbeitslohn zugerechnet werden wie etwa eine Uberstundenvergiitung. Entscheidend seien
auch nicht die Einzelheiten der Berechnung, sondern allein der Zahlungszeitraum.

13 Seit 01.01.2020: Austauschpramie fiir Olheizungen

Der Austausch einer alten Olheizung gegen eine neue, effizientere und klimafreundlichere Anlage wird seit
1. Januar 2020 mit der Austauschpramie fur Olheizungen geférdert. Wer seine Olheizung durch eine Hei-
zung ersetzt, die vollstéandig mit erneuerbaren Energien betrieben wird - z. B. eine Warmepumpe oder eine
Biomasse-Anlage - kann einen Zuschuss in Hohe von 45 % der Investitionskosten erhalten. Fir Gas-Hybrid-
heizung mit einem Erneuerbaren-Anteil von mindestens 25 % - z. B. tUiber die Einbindung von Solarthermie -
gibt es einen Investitionszuschuss von 40 %.

Die novellierte Richtlinie des Programms ,Warme aus erneuerbaren Energien" sieht neben der Austausch-
pramie fur Ol weitere Verbesserungen vor. Auch fiir energieeffiziente und klimafreundliche Heizungen, die
keine alte Olheizung ersetzen, gibt es Investitionszuschisse: 35 % fir Heizungen, die vollstandig mit erneu-
erbaren Energien betrieben werden, 30 % fur Gas-Hybridheizungen mit einem Erneuerbaren-Anteil von min-
destens 25 % und 20 % fur Gas-Brennwertheizungen, die auf die spatere Einbindung erneuerbarer Energien
vorbereitet sind. Die Férdersystematik des Marktanreizprogramms wird mit der Novelle stark vereinfacht: die
einheitlichen prozentualen Fordersétze ersetzen die Festbetragsférderung mit einer Vielzahl verschiedener
Bonusregelungen.

Die Investitionszuschiisse fur energieeffiziente und klimafreundliche Heizungen kénnen beim Bundesamt fur
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) beantragt werden.

Mit freundlichen GriiRen

Knut Lingott


https://www.lingott.de/

	1 Steuerliche Neuregelungen für Arbeitnehmer ab 2020
	2 Steuerliche Behandlung von Arbeitszeitkonten bei Gesellschafter-Geschäftsführern
	3 Aufwendungen der Erstausbildung sind keine Werbungskosten
	4 Vorläufigkeitsvermerk nach Soli-Musterklage - Steuerzahler müssen keine Einsprüche mehr einlegen
	5 Lohnsteuerliche Behandlung von unentgeltlichen oder verbilligten Mahlzeiten von Arbeitnehmern ab 2020
	6 Ab 2020 wesentliche Änderungen für Arbeitgeber durch das Bürokratieentlastungsgesetz III
	8 Dreijährige Renovierungsphase - keine Erbschaftsteuerbefreiung für ein Familienheim
	10 "Crowdworker" ist kein Angestellter
	11 Entgeltfortzahlung auch bei weiterem Krankheitsfall auf sechs Wochen beschränkt
	12 Höheres Elterngeld bei monatlichen Umsatzbeteiligungen
	1 Steuerliche Neuregelungen für Arbeitnehmer ab 2020
	2 Steuerliche Behandlung von Arbeitszeitkonten bei Gesellschafter-Geschäftsführern
	3 Aufwendungen der Erstausbildung sind keine Werbungskosten
	4 Vorläufigkeitsvermerk nach Soli-Musterklage - Steuerzahler müssen keine Einsprüche mehr ein-legen
	5 Lohnsteuerliche Behandlung von unentgeltlichen oder verbilligten Mahlzeiten von Arbeitnehmern ab 2020
	6 Ab 2020 wesentliche Änderungen für Arbeitgeber durch das Bürokratieentlastungsgesetz III
	8 Dreijährige Renovierungsphase - keine Erbschaftsteuerbefreiung für ein Familienheim
	10 "Crowdworker" ist kein Angestellter
	11 Entgeltfortzahlung auch bei weiterem Krankheitsfall auf sechs Wochen beschränkt
	12 Höheres Elterngeld bei monatlichen Umsatzbeteiligungen

